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Regeste

Einstellungsverfügung; unentgeltliche Rechtspflege, Rechtsverweigerung; Nichteintreten |
Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer zeigte am 13. Juni 2016 bei der Kantonspolizei Aargau seine
Ehefrau wegen eines angeblichen Tötungsversuchs vom 8. Oktober 2006 sowie tätlichen
Angriffen vom 30. November 2006, 19. Oktober 2009 und 12. März 2016 und seine
Stieftochter, welche an den Vorfällen vom 19. Oktober 2009 und 12. März 2016 beteiligt
gewesen sein soll, an. Die Anzeige wurde an die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm
weitergeleitet, welche am 16. August 2016 die Nichtanhandnahme der Strafuntersuchung
verfügte. Eine dagegen gerichtete Beschwerde hiess das Obergericht des Kantons Aargau
am 29. November 2016 hinsichtlich der beanzeigten mutmasslichen Tätlichkeit vom 12.
März 2016 unter Rückweisung der Sache an die Staatsanwaltschaft gut. Im Übrigen wies es
die Beschwerde ab. Am 10. Oktober 2017 stellte die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm das
Verfahren betreffend die Tätlichkeit vom 12. März 2016 ein, was von der
Oberstaatsanwaltschaft am 23. Oktober 2017 genehmigt wurde. Eine dagegen gerichtete
Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Aargau am 2. März 2018 ab. Die Gesuche
um Ausstand und unentgeltliche Rechtspflege wies es (soweit Eintreten) ebenfalls ab. Der
Beschwerdeführer wendet sich mit Eingabe vom 23. April 2018 (Poststempel) an das
Bundesgericht.

E. 2
Der Beschwerdeführer verlangt eine Entscheidung durch unabhängige Richter und stellt
namentlich ein Ausstandsgesuch gegen den Präsidenten der Strafrechtlichen Abteilung.
Dessen Mitwirkung an früheren Entscheiden, mit welchen der Beschwerdeführer nicht
einverstanden ist, stellt für sich indessen keinen Ausstandsgrund dar ( Art. 34 Abs. 2 BGG ;
vgl. BGE 143 IV 69 E. 3.1). Ebenso wenig stellt der Umstand, dass er und die
Beschuldigten französischsprachig sind, einen Befangenheitsgrund dar. Auf das
Ausstandsgesuch ist nicht einzutreten. Die Ausstandsbegehren gegen Bundesrichter Rüedi
und Bundesrichterin Jametti sind gegenstandslos, da sie am vorliegenden Verfahren nicht
mitwirken.

E. 3
Die Privatklägerschaft ist bei einer Einstellung des Strafverfahrens zur Beschwerde in
Strafsachen nur legitimiert, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer
Zivilansprüche auswirken kann (vgl. Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Sie muss im
Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene



Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann ( BGE 141 IV 1 E. 1.1). Der
Beschwerdeführer zeigt nicht auf, inwiefern sich der abschliessende Beschluss des
Obergerichts über die Einstellung des Strafverfahrens auf mögliche Zivilansprüche
auswirken könnte, und das ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich. Es ist daher fraglich, ob
unter dem Gesichtswinkel der Legitimation auf die Beschwerde eingetreten werden kann.
Die Frage kann indessen offenbleiben, weil sich die Beschwerde so oder anders als
unbehelflich erweist.

E. 4
In einer Beschwerde ans Bundesgericht ist darzulegen, inwiefern der angefochtene
Entscheid das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).
Insbesondere eine Verletzung von Grundrechten und die Anfechtung des Sachverhalts
wegen Willkür ist präzise zu rügen, und die Rüge ist zu begründen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).
Nur soweit die Beschwerde diesen Anforderungen genügt, ist darauf einzutreten. Die
Beschwerde genügt diesen Begründungsanforderungen nicht. Der Beschwerdeführer
beschränkt sich vor Bundesgericht darauf, seine subjektive Sicht der Ereignisse
weitschweifig darzulegen. Er behauptet, die Beweislage sei eindeutig. Die Ehefrau, welche
an ihrer Missetat und ihren Lügen festhalte, habe ihn grundlos angegriffen und verletzt. Die
Stieftochter habe die Tat als Mittäterin gefördert. Mit den Erwägungen des Obergerichts,
welches auch von einer tätlichen Auseinandersetzung ausgeht, aber zum Schluss gelangt, es
lasse sich nicht mehr feststellen, wer Angreifer und wer Opfer sei, befasst er sich nicht
sachgerecht. Aus seiner Beschwerde ergibt sich mithin nicht, inwiefern die bestätigte
Einstellung des Verfahrens auf einer willkürlichen Feststellung des Sachverhalts beruhen
soll. Ebenso wenig geht daraus hervor, inwiefern das Obergericht mit den Ablehnungen des
Ausstandsbegehrens und des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie im
Zusammenhang mit der Behandlung des Fristerstreckungsgesuchs gegen das Recht im
Sinne von Art. 95 BGG verstossen haben könnte. Mit pauschalen Vorwürfen und
unzulässigen appellatorischen Behauptungen lässt sich weder Willkür begründen noch
sonstwie eine Verfassungsverletzung belegen. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten, ohne dass sich das Bundesgericht zu den Vorbringen des
Beschwerdeführers im Einzelnen ausdrücklich äussern müsste. Bei diesem
Verfahrensausgang sind die - mit Blick auf eine Gutheissung gestellten - Begehren um
Zuspruch von Entschädigungen und Genugtuung gegenstandslos. Mit dem Entscheid in der
Sache wird auch das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

E. 5
Ausnahmsweise kann auf eine Kostenauflage verzichtet werden. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege wird gegenstandslos.
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